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§ 26 Bgld. BauVO 2008 Schutz vor
Absturzunfallen

Bgld. BauVO 2008 - Burgenlandische Bauverordnung 2008

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 15.05.2025

(1) An entsprechend dem Verwendungszweck zuganglichen Stellen des Bauwerks, bei denen Absturzgefahr besteht,
mussen geeignete Schutzvorrichtungen gegen ein Abstirzen von Personen (zB Gelander, Brustungen,
absturzsichernde Verglasungen) angebracht werden, aulRer eine Absicherung widersprache dem Verwendungszweck
(zB bei Laderampen, Schwimmbecken).

(2) Wenn absturzgefahrliche Stellen des Bauwerks dem Verwendungszweck entsprechend auch fur Kinder zuganglich
sind, mlssen Schutzvorrichtungen (Abs. 1) so ausgefiihrt sein, dass Kindern das Durchschlipfen nicht moglich ist und
das Hochklettern erschwert wird.

(3) Schachte, Einbringdffnungen und dergleichen mussen trag- und verkehrssicher abgedeckt werden.

In Kraft seit 01.07.2008 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 26 Bgld. BauVO 2008 Schutz vor Absturzunfällen
	Bgld. BauVO 2008 - Burgenländische Bauverordnung 2008


